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Vorwort 
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Α. Örtliche Bauvorschriften zwischen 
Bauplanungs- und Bauordnungsrecht 

L Offene Fragen bei der kompetenzrechtlichen Einordnung 
von örtlichen Bauvorschriften 

1. Einleitung und Darstellung des weiteren Vorgehens 

a) Eingrenzung der ThemensteUung 

Die heute in der Bundesrepublik geltenden Landesbauordnungen sehen 
die Möglichkeit zum Erlaß von ortsrechtlichen Vorschriften  in Ergänzung 
zu den allgemeinen Bestimmungen der Bauordnungen vor1. Die Begriffe, 
mit denen diese Vorschriften  in den Landesbauordnungen bezeichnet wer-
den, sind nicht ganz einheitlich. Vor allem verwenden § 76 BauO Bin, § 118 
HBO und § 81 HBauO den von den anderen Landesbauordnungen gewähl-
ten Begriff  "örtliche Bauvorschriften"  nicht. Zur Vereinfachung der Termi-
nologie soll im folgenden jedoch stets von "örtlichen Bauvorschriften"  ge-
sprochen werden, wenn die genannten Vorschriften  der Landesbauordnun-
gen gemeint sind. 

Die Rechtsprechung der Oberverwaltungsgerichte hatte sich in der Ver-
gangenheit regelmäßig mit Satzungen über örtliche Bauvorschriften  zu be-
schäftigen2. Dies dürfte ein deutlicher Hinweis darauf sein, daß örtliche 
Bauvorschriften  als Instrument zur Stadtgestaltung durchaus praktische Be-
deutung haben und dabei häufig auch rechtliche Probleme auftreten3. Deren 
literarische Behandlung beschränkte sich lange Zeit weitgehend auf die je-
weiligen Kommentierungen zu den Landesbauordnungen4. In jüngerer Zeit 
sind nun auch einige Monographien erschienen, die auf ein gestiegenes wis-

§ 73 LBO BW; Art. 91 BayBO; § 76 BauO Bin und § 7 AGBauGB vom 19.12.1987, 
GVB1.1987, S. 2731 f.; § 110 BremLBauO; § 81 HBauO; § 118 HBO; § 56 NBauO; § 81 BauO 
NW; § 86 LBauO Rh.Pf.; § 83 LBO Saarl.; § 82 LBO Sl.H. 

2 

Siehe dazu die Nachweise im Text zu den einzelnen Sachbereichen. 3 Zur praktischen Relevanz siehe Jaeger , ZSSD 1979, S. 302. 
Siehe insoweit die weiteren Nachweise im Text und im Literaturverzeichnis. 
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senschaftliches Interesse hinweisen5. Desweiteren ist das Thema "örtliche 
Bauvorschriften"  nicht nur juristisch von Relevanz. Mit ihm beschäftigen 
sich auch andere Disziplinen, etwa der Forschungsbereich "Stadtgestal-
tung"6. 

In der vorliegenden Untersuchung wird es - ohne daß Stellungnahmen 
aus anderen Bereichen ignoriert werden sollen - vor allem um die juristi-
schen Fragestellungen gehen. Ziel der Arbeit kann es nicht sein, die Pla-
nungspraxis darüber zu belehren, ob und in welchen Zusammenhängen der 
Erlaß von örtlichen Bauvorschriften  sinnvoll ist. Selbst für die Frage, ob 
durch "planenden Eingriff'  überhaupt "gestalterische Qualität" erreicht wer-
den kann7, soll keine erschöpfende Antwort gesucht werden8. Aufzuzeigen 
ist vor allem der rechtliche Rahmen, in dem sich der Erlaß von örtlichen 
Bauvorschriften  bewegen kann. Ob sich damit stadtgestalterisch anspre-
chende Ergebnisse erzielen lassen, kann nur der entscheiden, der dies in der 
Praxis ausprobiert9. 

Aber auch bei den juristischen Fragestellungen ergeben sich eine Reihe 
von Selbstbeschränkungen. Die vorliegende Untersuchung wird sich auf die 
grundlegenden Probleme konzentrieren und sich dabei vor allem auch sol-
cher Themen annehmen, die zwar schon ausgiebig in allgemeinen Zusam-
menhängen untersucht worden sind, bei denen das Beispiel örtlicher Bau-
vorschriften  aber in aller Regel außer Betracht blieb. Genannt seien Pro-
bleme der Auslegung des Art. 28 Abs. 2 GG10, solche der Begründungs-
pflicht11 und der Abwägungslehre12, sowie die Problematik der Zulässigkeit 
sogenannter dynamischer Verweisungen13. Mit Anspruch auf allgemeine 
Richtigkeit auftretende Lösungskonzepte müssen sich auch an rechtlichen 

5 Keller,  Örtliche Bauvorschriften nach Art. 91 BayBO, 1986; Seybold,  Bauästhetisches 
Ortsrecht, 1987; Moench /  Schmidt,  Die Freiheit der Baugestaltung, 1988. 

6 Zum Selbstverständnis dieser Disziplin siehe Jaeger , ZSSD 1979, S. 298. 
7 Siehe Adrian,  HbKWP Band 3, S. 363; Klipper,  S. 35 ff. 
g 

Sehr skeptisch zur Erreichung gestalterischer Qualität durch Bebauungspläne oder Ge-
staltungssatzungen Pernice , DSt. 1989, S. 383; weiterhin Ortlieb,  S. 16 ff.  Kritisch auch schon 
Baumeister,  S. 266: "Concurrenz und Bedürfnis führen sicherer zur Schönheit als amtliche 
Contrôle." 

9 
Siehe dazu vor allem die Beiträge in Flagge  (Hrsg.), Gestaltung und Satzung: Baufreiheit 

oder verordnete Baugestaltung, 1982. Vergleiche auch Bächer,  S. 29 f. und Baur,  S. 95. 
1 0 Unten B. 
1 1 Unten E II 1 b. 
1 2 Unten E II 2 a. 
1 3 Unten E I 2. 
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Instituten bewähren, die gelegentlich bei der Diskussion von Grundsatzfra-
gen etwas außerhalb des juristischen Bewußtseins liegen. Es wird sich in ei-
nigen Fällen die Notwendigkeit zeigen, neuen oder zumindest von der herr-
schenden Meinung abweichenden Lösungsansätzen zu folgen, um auch die 
bei örtlichen Bauvorschriften  auftauchenden Probleme angemessen lösen zu 
können. 

Die ausführliche Auseinandersetzung mit grundsätzlichen Problemen 
zwingt dazu, viele weniger wichtige Aspekte etwas im Hintergrund zu belas-
sen. So kann es bei einer monographischen Untersuchung von örtlichen 
Bauvorschriften  nicht darum gehen, zu möglichst allen von den Befugnis-
normen in den Landesbauordnungen aufgeworfenen  Fragen Stellung zu 
nehmen. Dieser Aufgabe nehmen sich die entsprechenden Kommentare in 
hinreichender Weise an. Auch sollen zwar alle in der Bundesrepublik erlas-
senen Bauordnungen einigermaßen gleichmäßig Berücksichtigung fmden. 
Eine Ausnahme gilt aber für die Bauordnungen der Stadtstaaten, weil sich 
dort die schwerpunktmäßig behandelten Fragen der Einschaltung der Ge-
meinden in den Baurechtsvollzug nicht stellen. 

Auf eine geschlossene Darstellung der mit dem Thema "Werbeanlagen" 
verbundenen Probleme wird ebenfalls verzichtet. Die mit diesem Komplex 
zusammenhängenden Fragen sind allerdings auch im Zusammenhang mit 
örtlichen Bauvorschriften  vielschichtig14. Ein "Erkenntnistransfer"  aus dem 
Bereich Werbeanlagen auf das Recht allgemeiner baulicher Anlagen ist 
aber meistens nicht möglich. Dazu sind die dort angebotenen Lösungen an-
gesichts der unterschiedlichen Arten von Werbeanlagen oft zu spezifisch. 
Soweit aus Stellungnahmen in Literatur und Rechtsprechung jedoch all-
gemeine Erkenntnisse gezogen werden können, soll dies an den entspre-
chenden Stellen geschehen. 

Umgekehrt sind die Aussagen, die in dieser Untersuchung allgemein 
meist am Beispiel von Satzungen über Anforderungen  an Gebäude getrof-
fen werden, auf Satzungen für Werbeanlagen übertragbar. Zwar taucht im 
Zusammenhang mit der Frage der Anwendung baurechtlicher Bestimmun-
gen auf Werbeanlagen oft sehr schnell die Frage auf, ob und inwieweit es 
sich hierbei um bauliche Anlagen handelt15. Gerade diese Frage spielt aber 
bei örtlichen Bauvorschriften  keine Rolle. Anforderungen  an Werbeanlagen 

14 
Siehe Engelmann,  Der baurechtliche Verunstaltungsbegriff  bei Anlagen der Außen-

werbung, 1986; Simon,  WiVerw. 1983, S. 194 f., ders.,  BayBO, Art. 91 Rn. 5 ff.,  jeweils m. w. N. 
1 5 Instruktiv dazu Kersting,,  VerwRundschau 1982, S. 84 ff. 


